
heit, den Kalser zur Neutralität zwıngen, wIıe Ranke un ın seiner Nachfolge zahlreiche
Autoren meılnten.
Interessant ist Liebmanns Nachweis, da{fs der sächsische Kurfürst un seine polıtischen Be-
rater auch Luther un den ın ugsburg anwesenden Melanchthon über die kaiserliche DPo-
sıt1on hinsichtlich des Predigtverbotes nicht orrekt informierten, sondern S da{fs die
Theologen VO  —; einer einseltig altgläubigen Parteinahme des alsers VO  - Anfang da dUSSE-
hen mußten. Bel aller Wertschä Zung des Rates der Theologen WarT INan ın der mgebung
des Kurfürsten sorgfältig araufedacht, deren Mitspracherecht ın TENzen halten und
ele and en

Mit seiner Bibliographie hat zukünftigen Bemühungen die Erforschung der efIOT-
mahon bis etwa 1540 eın wichtiges Hiltsmittel die Hand gegeben Der darstellende Teil
der Arbeit nthält zahlreiche Anregungen, das weite opektrum der differenzierten theolo-
ischen SOWIE der kirchen- und bildungspolitischen Positionen 1Im und Jahrzehnt des

Jh erneut anzugehen. Nıcht zuletzt dürfte die VOoO mehrtach betonte ‚‚vökumeni-
che  44 Gesinnung des Khegilus, die iıh In dem hier behandelten Zeitraum CNg mıiıt Me-
lanchthon verband, seinem erk und Wirken ıIn uneit gesteigerte Aufmerksamkeit
zuteil werden lassen.

Römische Erlässe und Entscheidungen
Aktıvitaten der Ordensleute
An die Kongregation für die Ordensleute un die Säkularinstitute kamen In den
etzten Jahren verschiedene Berichte und nfragen hinsichtlic der nterneh-
MUNgEN und Tätigkeiten, die VOoO  - Ordensleuten auf politischem, wirtschaft-
lichem un sozlalem Gebiet unternommen oder beabsichtigt wurden und WTl -
den
In einigen itzungen hat sich die zuständige Kongregation mıiıt diesen roblemen
auseinandergesetzt un allgemeine Kriterien für deren Beurteilung herausge-
arbeitet: die TIreue ZU Menschen un uUNseielTr Zeit, die Ireue Christus und
ZU Evangelium, die Treue SC Kırche un ihrer 1Ss1on ın der Welt SOWIE die
Ireue S Ordensleben, ZUuU Geist und wec der jeweiligen Gemeinschaft
Aus dieserA heraus ergeben sich folgende praktische Folgerungen: Ka-
tholische Ordensleute dürtfen sich nicht unmittelbar in das politische Tagesge-
chehen verwickeln lassen; S1Ee dürfen keine einseltigen parteilichen Standpunkte
beziehen un keine politischen Mandate annehmen.
Die Hauptaufgabe der Urdensleute, die äufig a der vordersten Front mıiıt den
roblemen der Menschen un ihres täglichen Lebens tun en, jeg vielmehr
darın, die kath Laı:en ın ANSEMESSCNEI Weise auf die ernahme eines politi-
schen Mandats 1mM Dienst Aa der Gemeinschaft vorzubereiten. DIie aktive Teil-
nahme VO  - Ordensleuten a der Politik MUSSE jedoch eiıne Ausnahme eiben,
über die VO  — Fall Fall entschieden werden MUSSE un die LLUTr annn ın Betracht
BC2ZUOgECN werden könne, ennn außerordentliche Umstände 1eSs erfordern soll-
ten Die Ordensleute, die nach Art der ‚‚Arbeiterpriester“ selbst 1 Berufsleben
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heit, den Kaiser zur Neutralität zu zwingen, wie Ranke und in seiner Nachfolge zahlre iche 
Autoren meinten. 
l.nteressant ist Liebmanns Nachweis, daß der sächsische Kurfürst und seine politischen Be­
rater auch Luther und den in Augsburg anwesenden Melanchthon über die kaiserliche Po­
sition hinsichtlich des Predigtverbotes nicht korrekt informierten, sondern so, daß die 
Theologen von einer einseitig altgläubigen Parteinahme des Kaisers von Anfang an ausge­
hen mußten. Bei aller Wertschätzung des Rates der Theologen war man in der Umgebung 
des Kurfürsten sorgfältig darauf bedacht, deren Mitspracherecht in Grenzen zu halten und 
freie Hand zu haben. 

Mit seiner Bibliographie hat L. zukünftigen Bemühungen um die Erforschung der Refor­
mation bis etwa 1540 ein wichtiges Hilfsmittel an die Hand gegeben. Der darste llende Teil 
der Arbeit enthält zahlreiche Anregungen, das weite Spektrum der differenzierten theolo­
gischen sowie der kirchen- und bildungspolitischen Positionen im 2. und 3. Jahrzehnt des 
16. Jh. e rneut anzugehen. Nicht zu letzt dürfte die von L. mehrfach betonte „ökumeni­
sche" Gesinnung des Rhegius, die ihn in dem hie r behandelten Zeitraum eng mit Me­
lanchthon verband, seinem Werk und Wirken in unserer Zeit gesteigerte Aufmerksamkeit 
zuteil werden lassen. 

PETER GRADAUER 

Römische Erlässe und Entscheidungen 

Aktivitäten der Ordensleute 

An die Kongregation für die Ordensleute und die Säkularinstitute kamen in den 
letzten Jahren verschiedene Berichte und Anfragen hinsichtlich der Unterneh­
mungen und Tätigkeiten, die von Ordensleuten auf politischem, wirtschaft­
lichem und sozialem Gebiet unternommen oder beabsichtigt wurden und wer­
d en. 
In einigen Sitzungen hat sich die zustänclige Kongregation mit diesen Problemen 
auseinandergesetzt und 4 allgemeine Kriterien für deren Beurteilung herausge­
arbeite t: die Treue zum Menschen und zu unserer Zeit, die Treue zu Christus und 
z um Evangelium, die Treue zur Kirche und zu ihrer Mission in der Welt sowie die 
Treue zum Ordensleben, z um Geist und Zweck der jeweiligen Gemeinschaft. 
Aus dieser Sicht heraus ergeben sich u. a. folgende praktische Folgerungen: Ka­
tholische Ordensleute dürfen sich nicht unmittelbar in das politische Tagesge­
sch ehen verwickeln lassen; sie dürfen keine einseitigen parteilichen Standpunkte 
beziehen und keine politischen Mandate annehmen. 
Die Hauptaufgabe der Ordensleute, die häufig an der vordersten Front mit den 
Problemen der Menschen und ihres täglichen Lebens zu tun haben, liegt vielmehr 
darin, die kath . Laien in angemessener Weise auf die übernahme eines politi­
schen Mandats im Dienst an der Gemeinschaft vorzubereiten. Die aktive Teil­
nahme von Ordensleuten an der Politik müsse jedoch eine Ausnahme bleiben, 
über die von Fall zu Fall entschieden werden müsse und die nur dann in Betracht 
gezogen werden könne, wenn außerordentliche Umstände dies erfordern soll­
ten. Die Ordensleute, die nach Art der „Arbeiterpriester" selbst im Berufsleben 
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stehen, werden auf die Gefahr aufmerksam gemacht: S1E könnten ıIn eine 'r  1C
des Menschen, der Gesellschaft, der Geschichte un der Arbeitswelt““ hineinge-

werden, die nıiıcht den ın der kırc  iıchen Soziallehre enthaltenen Beurtei-
lungskriterien und Richtlinien entspricht.
Die UOrdensleute, cdıe In Gewerkschaften tatıg sind, werden besonderer Wach-
samkeit ermahnt gegenüber Ideologien, die den Klassenkampf schüren. Als Irä-
CI menschlicher und christlicher Werte selen S1Ee manchmal auch ZWUNSCNH,
bestimmte gesellschaftliche oder politische Krıterien zurückzuweisen, Wenn S1€e
nicht den präzisen Forderungen der Gerechtigkeit entsprechen, für die alleın S1€E
sich verpflichtet en Weiıter wird betont, da{fs das Ordensleben die usübung
eines weltlichen Berutes und as en an der Seite der TDelter unter deren L.8.
bensbedingungen nicht ausschlieft; ebenso bestehe ‚„‚keine grundsätzliche Un-
vereinbarkeit zwischen dem Ordensleben un dem sozlalen ngagement, auch
auf gewerkschaftlicher Ebene*“‘; allerdings müßflßten bei olchen Entscheidungen
STEeIs die damit angestrebten religiösen Jjele gewahrt bleiben
In einem Dokument ber die kontemplative Seite des Ordenslebens werden
die Ordensleute aufgefordert, das richtige Gleichgewicht zwiıischen dem Gebets-
en un dem irken ach außen AA en Die kontemplative Seite des Or-
denslebens urife nıcht vernachlässigt werden, ohne das Ordensleben selbst In
seinem Wesen verfälschen; andererseits MUSSE immer deutlicher herausgear-
beitet werden, da{fs auch das kontemplatıve en 1 Dienst des Gottesvolkes
stehe Askese könne nıcht Selbstzweck seın oder auf das monastische en e1n-
geschränkt bleiben; auch die Weltpriester änden arın Stütze und Hıilfe wıe ın
der praktischen Zusammenarbeit mıt den Ordensleuten; könne eın Ordens-
en un keine kirchliche Tätigkeit geben, en diese nıcht auf der ontempla-
t1o0n aufgebaut selen und aus ihr genährt werden. (‚„‚L’Osservatore Komano*““
Nr 262 VO 12 November

Latsterungen
Kückversetzung VO  an Priestern In en Lai:enstand un Befreiung VO der Öölıbats-
verpflichtung standen ın den etzten Jahren 1im Brennpunkt vieler Diskussionen.
Johannes Paul I1 blieb In dieser Frage zurückhaltend, ekundete aber den nt-
schlufs eiıner klaren Neuregelung VOoO  —; Bestimmungen, unter denen die PE
stimmung gebe, da{s eın Priester auch für seinen Gewissensbereich VO der FB
batsverpflichtung entbunden werden könne.
In den 1U vorliegenden TNEUEN Normen geht C5 VOT em ftundamentale Fra-
sCcnh Wıe stand die freie persönliche Entscheidung des Kandidaten bei
Übernahme der Priesterweihe? Wıe steht mıiıt der persönlichen Ireue dem
Wort des Weihekandıdaten, Urc die Annahme der Priesterweihe sich Christus
und dem Oolk (Gottes total ZU erfügung Z stellen?
Für die praktische Durchführung kommen hauptsächlich Anträge iın Betracht,
denen einer der beiden Sachverhalte ZUu Girunde j1eg Der Antragsteller ätte
nicht geweiht werden dürfen, we:il hm am Tag derel die persönliche Freiheit

Entscheidung fehlte (z infolge TUC der Drohungen VO Eltern, Wohltä-
ern a.) Die Antragsteller haben ihren priesterlichen Dienst bereits VOT SCIAU-

eıt aufgegeben (in den letzten Jahrzehnten, seit em Konzil oder VOT och
längerer el und können ihr gegenwärtiges en nıcht mehr rückgängig [11a-

chen, weil S1e eINeEe Familie haben ehr als bisher ollten azu auch die
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stehen, werden auf die Gefahr aufmerksam gemacht: sie könnten in eine „Sicht 
d es Menschen, der Gesellschaft, der Geschichte und der Arbeitswelt" hineinge­
zogen werden, die nicht den in d er ki rchlichen Soziallehre enthaltenen Beurtei­
lungskriterien und Richtlinien entspricht. 
Die Ordensleute, die in Gewerkschaften tätig sind, werden zu besonderer Wach­
samkeit ermahnt gegenüber Ideologien, die den Klassenkampf schüren . Als Trä­
ger menschlicher und christlicher Werte seien sie manchmal auch gezwungen, 
bestimmte gesellschaftliche oder politische Kriterien z urückzuweisen, wenn sie 
nicht den präzisen Forderungen der Gerechtigkeit entsprechen, für die allein sie 
sich verpflichtet haben. Weiter wird betont, daß das Ordensleben die Ausübung 
eines weltlichen Berufes und das Leben an der Seite der Arbeiter unter deren Le­
bensbedingungen nicht ausschließt; ebenso bestehe „keine grundsätzliche Un­
vereinbarkeit zwischen dem Ordens leben und dem sozialen Engagement, auch 
auf gewerkschaftlicher Ebene"; allerdings müßten bei solchen Entscheidungen 
stets die damit angestrebten relig iösen Ziele gewahrt bleiben. 
In einem 2. Dokument über die kontemplative Seite des Ordenslebens werden 
die Ordensleute aufgefordert, das richtige Gleichgewicht zwischen dem Gebets­
leben und dem Wirken nach außen zu finden. Die kontemplative Seite des Or­
denslebens dürfe nicht vernachlässigt werden, ohne das Ordensleben selbst in 
seinem Wesen zu verfälschen; andererseits müsse immer deutlicher herausgear­
beitet werden, daß auch das kontemplative Leben im Dienst des Gottesvolkes 
stehe. Askese könne nicht Selbstzweck sein oder auf das monastische Leben ein­
geschränkt bleiben; auch die Weltpriester fänden darin Stütze und Hilfe wie in 
der praktischen Zusammenarbeit mit den Ordensleuten; es könne kein Ordens­
leben und keine kirchliche Tätigkei t geben, wenn diese nicht auf der Kontempla­
tion aufgebaut seien und aus ihr genährt werden. (,,L'Osservatore Romano" 
Nr. 262 vom 12. November 1980.) 

Laisierungen 

Rückversetzung von Pries tern in den Laienstand und Befreiung von der Zölibats­
verpflichtung standen in den letzten Jahren im Brennpunkt vieler Diskussionen. 
Johannes Paul II. blieb in dieser Frage zurückhaltend, bekundete aber den Ent­
schluß zu einer klaren Neuregelung von Bestimmungen, unter denen er die Zu­
stimmung gebe, daß ein Priester auch für seinen Gewissensbereich von der Zöli­
batsverpflichtung entbunden werden könne. 
In den nun vorliegenden neuen Normen geht es vor allem um fundamentale Fra­
gen: Wie stand es um die freie persönliche Entscheidung des Kandidaten bei 
Übernahme der Priesterweihe? Wie steht es mit der persönlichen Treue zu dem 
Wort des Weihekandidaten, durch die Annahme der Priesterweihe sich Christu s 
und dem Volk Gottes total zur Verfügung zu stellen? 
Für die praktische Durchführung kommen hauptsächlich Anträge in Betracht, 
denen einer der beiden Sachverhalte zu Grunde liegt: Der Antragsteller hätte 
nicht geweiht werden dürfen , weil ihm am Tag der Weihe die persönliche Freiheit 
zur Entscheidung fehlte (z. B. infolge Druck oder Drohungen von Eltern, Wohltä­
tern u. a.). Die Antragsteller haben ihren priesterlichen Dienst bereits vor gera u­
mer Zeit aufgegeben (in den letzten Jahrzehnten, seit dem Konzil oder vor noch 
längerer Zeit) und können ihr gegenwärtiges Leben nicht mehr rückgängig ma­
chen, weil sie z. B. eine Familie haben. Mehr als bisher sollten dazu auch die 
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kirchlichen Vorgesetzten befragt werden (Bischof, KRegens, Spirıtua 1m Priester-
semi1nar, Heimatpfarrer, Erzieher), die eventuell hätten erkennen mussen, da{fs
der Junge Mann VO der Art seiner Persönlic  el her nicht die relig1öse und gel-
stige Kraft Zu Durc  en ın einem zölibatären en besitze bzw 1eS VO  —;
ihm nicht erwarten SEe1 Es soll eine Vorgangsweilse vermieden werden, als ob
die Befreiung VO  — Zölibatsverpflichtungen etiwas wıe eın automatisches, ad-
mıinıstratives Schnellverfahren sel; die Bewerber mussen überzeugende Argu-
mente vorlegen und für ihr Anliegen einschlägige Beweise un Dokumente un
eventuelle Gutachten beibringen. Erst annn kann dieses Material VO  —; der Kon-
gregation bearbeitet un dem aps ZUrTr Entscheidung vorgelegt werden.
Normen der Kongregation für die Glaubenslehre VO Oktober 1980; AAS
LAXIL/1980, 1132-1137.)

Erlärung der Kongregation für dıie Glaubenslehre ZUTYT Freimaurerei
‚Mit dem Datum VO 19 Juli 1974 hat diese Kongregation ein1gen Bischofskonfe-

TeNzZen einen Brief geschrieben ZUr!T Interpretation VO  — 2335 CI der den Katho-
en unter Strafe der Exkommunikation den Fıntritt In freimaurerische un äahn-
1C Urganisationen verbietet.
Nachdem dieser Brief In der Offentlichkeit NIa alschen und tendenziösen
Interpretationen geführt hat, bestätigt un rklärt diese Kongregation, ohne da-
mıiıt eventuellen Verfügungen des nNeuen EeX vorgreifen sollen, folgendes:

Die isherige Praxis des Kirchenrechtes ist In keiner Weise geändert worden
un bleibt voll ın Ta

Infolgedessen sind weder die Exkommunikation och andere vorgesehene
Strafen abgeschafft worden.

Soweit 1ın diesem T1eun Interpreta tionen geht, wIıe der fragliche Canon 1m
Sinn der Kongregation verstehen sel, handelt sich einen Verweis auf
die einzelnen Prinzıpien der Interpretation VO  — Strafgesetzen ZUT Lösung persön-
licher Einzelfälle, die dem Urteil der ()rdinarien überlassen werden können. Es
stand dagegen nicht ıIn der Absicht der Kongregation, den Bischofskonferen-
Z  a} N überlassen, Ööffentlich eın Urteil allgemeinen Charakters abzugeben, das
Abschwächungen der obigen Norm implizieren könnte.‘‘
Rom, 1tz der Kongregation für die Glaubenslehre, 11 Februar 1981; L IS>
Servatore KRomano”, Wochenausgabe 1ın deutscher Sprache, März 1981

Die eIier der hl Cyrıllus und Methodius IN Europa
100 re ach der Enzyklika ‚‚Grande MUNuUuS  “ Uurc die Leo XI 1 alender
der kath Kirche die uiInahme un Feier der yrillus und Methodius anord-
nete, und 11 Jahrhunderte nach dem Schreiben ‚‚Industriae tuae  44 oOhan-
nes mıiıt dem dieser die Verwendung der slawischen >Sprache In der Liturgie

und anrıet, hatJohannes aul Urc Se1IN pOos chreıben ‚„‚Egreglae VIT-
tutıs““ VO 31 Dezember 1980 diese beiden eiligen Patronen Europas erho-
ben unter Zuerkennung er lıturgischen Ehrenbezeugungen und Privilegien,
die olchen Patronen zukommen. In Durchführung dieser Anordnung wird für
E eıle Europas verfügt:

Das edächtnis der hl Cyrillus und Methodius ist ab 1981 miıt dem Kang eINEes
Festes begehen, wıe der enedı mi1t demenS1e u als Patrone

2U()

kirchlichen Vorgesetzten befragt werden (Bischof, Regens, Spiritual im Priester­
seminar, Heimatpfarrer, Erzieher), die eventuell hätten erkennen müssen, daß 
der junge Mann von der Art seiner Persönlichkeit her nicht die religiöse und gei­
s tige Kraft zum Durchhalten in einem zölibatären Leben besitze bzw. dies von 
ihm nicht zu erwarten sei. Es soll eine Vorgangsweise vermieden werden, als ob 
die Befreiung von Zölibatsverpflichtungen so etwas wie ein automatisches, ad­
ministratives Schnellverfahren sei; d ie Bewerber müssen überzeugende Argu­
mente vorlegen und für ihr Anliegen einschlägige Beweise und Dokumente und 
eventuelle Gutachten beibringen. Erst dann kann dieses Material von der Kon­
gregation bearbeitet und dem Papst zur Entscheidung vorgelegt werden. 
(Normen der Kongregation für die Glaube nslehre vom 14. Oktober 1980; AAS 
LXXII/1980, 1132-1137.) 

Er/iirung der Kongregation für die Glaubenslehre zur Freimaurerei 

,,Mit dem Datum vom 19. Juli 1974 hat diese Kongregation einigen Bischofskonfe­
renzen einen Brief geschrieben zur Interpretation von c. 2335 CIC, der den Ka tho­
liken unter Strafe der Exkommunikation den Eintritt in freimaurerische und ähn­
liche Organisationen verbietet. 
Nachdem dieser Brief in der Offentlichkeit Anlaß zu falschen und tendenziösen 
Interpretationen geführt hat, bestä tigt und erklärt d iese Kongregation, ohne da­
mit eventuellen Verfügungen des neuen Codex vorgreifen zu sollen, folgendes: 
1. Die bisherige Praxis des Kirchenrech tes ist in keiner Weise geändert worden 
und bleibt voll in Kraft. 
2. Infolgedessen sind weder die Exkommunikation noch andere vorgesehene 
Strafen abgeschafft worden. 
3. Soweit es in diesem Brief um Interpreta tionen geht, wie der fragliche Canon im 
Sinn der Kongregation zu vers tehen sei, handelt es sich nur um einen Verweis auf 
die einzelnen Prinzipien der Interpretation von Strafgesetzen zur Lösung persön­
licher Einzelfälle, die dem Urteil der Ordinarien überlassen werden können. Es 
stand dagegen nicht in der Absicht der Kongregation, es den Bischofskonferen­
zen zu überlassen, öffentlich ein Urteil allgemeinen Charakters abzugeben, das 
Abschwächungen der obigen Norm implizieren könnte." 
(Rom, am Sitz der Kongregation für die Glaubenslehre, 11. Februar 1981; ,,L'Os­
servatore Romano", Wochenausgabe in deutscher Sprache, 20. März 1981.) 

Die Feier der hl. Cyrillus und Methodius in Europa 

100 Jahre nach der Enzyklika „Grande munus", durch die Leo XIII. im Kalender 
der kath. Kirche die Aufnahme und Feier der hl. Cyrillus und Methodius anord­
nete, und 11 Jahrhunderte nach dem Schreiben „ Industriae tuae" Johan­
nes' VIII. , mit dem dieser die Verwendung der slawischen Sprache in der Liturgie 
lobte und anriet, ha tJohannes Paul II. durch sein Apost. Schreiben „Egregiae vir­
tutis" vom 31. Dezember 1980 diese beiden Heiligen zu Patronen Europas erho­
ben unter Zuerkennung aller liturgischen Ehrenbezeugungen und Privilegien, 
die solchen Patronen zukommen. In Durchführung dieser Anordnung w ird für 
alle Teile Europas verfügt: 
l. Das Gedächtnis der hl. Cyrillus und Methodius ist ab 1981 mit dem Rang eines 
Festes zu begehen, wie der hl. Benedikt, mit dem zusammen sie nun als Patrone 
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Europas verehrt werden. Dieser Kang der lıturgischen Feler ıst ın Zukunft ın en
‚„‚Ordnungen” der ‚‚Direktorien” der Diözesen und UOrdensgemeinschaften
vermerken.

Der eUe Kang der Feler bringt keine Anderung 1mM Datum miı1t sich: dafür oilt
weiterhin der Februar

In der eisteler ist as ‚Gloria  44 beten; 1mM Stundengebet werden die ese-
hore, die Laudes und die Vesper wIıe Hochfesten gehalten, für die übrigen
Tagzeıten gelten die allgemeinen Normen.

Wo die beiden eiligen 1ın besonderer Weise als Patrone gefeiert werden, giult
die bisher eingehaltene Ordnung.
(Kongregation für die Sakramente un für den Gottesdienst, 18 Jänner 1981;
‚„„L’UOsservatore Komano” Nr VO 14 Februar

19817 ahr der Behinderten
Eın Dokument des pOos Stuhles, das alle, die behinderten Menschen die-
nen  ““ gerichtet ist, sagt! einleitend: ‚„‚Von Anfang hat der die Inıtıa-
hve der Vereinten Natıonen, das Jahr 1981 Zu Internationalen Jahr der Behin-
derten erklären, miıt Zustimmung ANgCNOMMEN, Wenn diese Menschen schon

ihrer Zahl, die I1la  3 auf ber 400 Millionen schätzt, VOT em aber
ihrer besonderen menschlichen WI1e gesellschaftlichen Lage das tatkräftige Be-
mühen der gaANZEN Welt verdienen, darf die breite und wache itsorge der Kirche
nicht fehlen; jeg ihr och VO ihrer Natur, Berufung und Sendung her das (Gje-
schick der schwächeren und belasteten Mitmenschen ın besonderem Maßflße
Herzen
Die Kirche SC  1e sich voll un AANZ den Inıt1atıven und anerkennenswerten
Bemühungen allı, die unternommen werden, ummm die Lebenssituation verbes-
SerN, un möchte ihren spezifischen Beitrag azu elisten. Sie tut das In erster 1:3a
n1ıe AUS TIreue ZUMMm eispiel un ZUrT!T TE iıhres Gründers Jesus Christus hat den
Leidenden 1mM SaANZEN weıten Bereich menschlicher Schmerzen sSe1INE besondere
und vorrangıge Fürsorge geschenkt un S1Ee während SEINES Wirkens mıiıt erbar-
mender 1e umfangen Die Gemeinschaft der Jünger Christi hat ach SE1-

Beispiel Werke außerordentlicher Hochherzigkeit Lauft der Jahrhunderte
hervorgebracht, die nıicht den Glauben A Gott und die Hoffnung auf ihn be-
ZCUSECN, sondern auch einen unerschütterlichen Glauben die uUur: des Men-
schen und eıne unzerstörbare 1e ZU einmaligen Wert jedes einzelnen
Menschenlebens und ZUT[T überirdischen Bestimmung jeder Person, die 1NSs Daseın
gerufen wurde Miıt besonderer Anerkennung mussen alle Gemeinschaften
un erbände, alle (Ordensmänner und Ordensfrauen, alle freiwilligen Helfer
aus dem Lai:enstand genannt werden, die sich dem Dienst den Behinderten
wıdmen un S die fortwährende Vıtalität jener 1e bezeugen, cdıie keine
chranken kennt
In diesem Geist spricht der den ür das Gemeinwohl Verantwortlichen,
den internationalen Urganisationen SOWI1eEe allen, die sich 1m Dienst den eNnın-
derten einsetzen, seiIne Zustimmung und rmutigung für die begonnenen Inıtia-
Hven auUS; zugleic hält er für angebracht, einıge Prinzıpien kurz ın Erinnerung

rufen, diıe den Umgang mıiıt olchen Personen leiten können, und auch ein1ge
Empfehlungen für die praktische geben.”
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Europas verehrt werden. Dieser Ran g der liturgischen Feier ist in Zukunft in allen 
„Ordnungen" oder „ Direktorien" der Diözesen und Ordensgemeinschaften zu 
vermerken. 
2. Der neue Rang der Feier bringt keine Änderung im Datum mit sich: dafür gilt 
weiterhin der 14. Februar. 
3. In der Meßfeier ist das „Gloria" z u beten; im Stundengebet werden die Lese­
hore, die Laudes und die Vesper wie an Hochfesten gehalten, für die übrigen 
Tagzeiten gelten die allgemeinen Normen. 
4. Wo die beiden Heiligen in besonderer Weise als Patrone gefeiert werden, gilt 
die bisher eingehaltene Ordnung. 
(Kongregation für die Sakramente und für den Gottesdienst, 18. Jänner 1981; 
,,L'Osservatore Romano" Nr. 37 vom 14. Februar 1981.) 

1981 - Jahr der Behinderten 

Ein Dokument des Apost. Stuhles, das „an alle, die behinderten Menschen die­
nen", gerichtet ist, sagt einleite nd: ,, Von Anfang an hat der HI. Stuhl die Initia­
tive der Vereinten Nationen, das Jahr 1981 zum Internationalen Jahr der Behin­
derten zu erklären, mit Zustimmung angenommen. Wenn diese Menschen schon 
wegen ihrer Zahl, die man auf über 400 Millionen schätzt, vor allem aber wegen 
ihrer besonderen menschlichen wie gesellschaftlichen Lage das tatkräftige Be­
mühen der ganzen Welt verdienen, darf die breite und wache Mitsorge der Kirche 
nicht fehlen; liegt ihr doch von ihrer Natur, Berufung und Sendung her das Ge­
schick der schwächeren und belasteten Mitmenschen in besonderem Maße am 
Herzen ... 
Die Kirche schließt sich voll und ganz den Initiativen und anerkennenswerten 
Bemühungen an, die unternommen werden, um die Lebenssituation zu verbes­
sern, und möchte ihren spezifischen Beitrag dazu leis ten. Sie tut das in erster Li­
nie aus Tre ue z um Beispiel und zur Lehre ihres Gründers. Jesus Christus hat den 
Leidenden im ga nzen weiten Bereich menschlicher Schmerzen seine besondere 
und vorrangige Fürsorge geschenkt und sie während seines Wirkens mit erbar­
mender Liebe umfangen . .. Die Gemeinschaft der Jünger Christi hat nach sei­
nem Beispiel Werke außerordentlicher Hochherzigkeit im Lauf der Jahrhunderte 
h ervorgebracht, die nich t nur den Glauben an Gott und die Hoffnung auf ihn be­
zeugen , sondern auch einen unerschütterlichen Gla uben an die Würde des Men­
schen und eine unzerstörbare Liebe zum einmaligen Wert jedes einzelnen 
Menschenlebens und zur überirdischen Bestimmung jeder Person, die ins Dasein 
gerufen w urde ... Mit besonderer Anerkennung müssen alle Gemeinschaften 
und Verbände, alle Ordensmänner und Ordensfrauen, alle freiwilligen H elfer 
a us dem Laienstand genannt werden, die sich dem Dienst an den Behinderten 
w idmen und so die fortwährende Vitalität jener Liebe bezeugen, die keine 
Schranken kennt. 
In diesem Geist spricht der HI. Stuhl den für das Gemeinwohl Verantwortlich en, 
den internationalen Organisationen sowie allen, d ie sich im Dienst an den Behin­
derten einsetzen, seine Zustimmung und Ermutigung für die begonnenen Initia­
tiven aus; zugleich hält er es für angebracht, einige Prinzipien kurz in Erinnerung 
z u rufen, die den Umgang mit solchen Personen leiten können, und auch einige 
Empfehlungen für die praktische Hilfe zu geben." 
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Zu diesen rundprinzipilen za erster Stelle, dafs der Behinderte ‚‚ein 1mM vol-
len Innn mMmensC Wesen ist miıt den entsprechenden vorgegebenen a 1l-

tastbaren und unverletzlichen Rechten‘‘. Weiter wird betont, da{fs dem Behinder-
ten geholfen werden mufs, „‚a gesellschaftlichen en ın en Dimensionen
und aufen Ebenen, die seinen Fähigkeiten entsprechen, teilzunehmen“”‘; ennn
‚‚Der Wert einer Gesellschaf un Zivilisation bemißt sich nach dem Respekt, den
diese den schwächsten ihrer Mitglieder bezeugt“‘. In diesem Zusammenhang
wendet sich das OoKumen mıiıt Nachdruck jede Diskriminierung Vo SE1-
ten der ‚„‚Starken und Gesunden gegenüber den Schwachen und Kranken“‘“‘.
Die ‚‚praktischen Leitlinien“ greifen zuerst das Schicksal der Ungeborenen und
Kleinkinder auf: ‚‚Der an der Wissenschaft un der Medizin macht heute
möglich, 1mMm Fötus Schäden testzustellen, die spatere Mifsbildungen un Störun-
gCn bewirken können. Sind diese für die heutige Medizin unheilbar, sehen
sich einige veranlaßt, die Beseitigung des Fötus vorzuschlagen und auch urch-
zuführen.
Dieses Verhalten kommt AaUuUSs eiıner pseudohumanistischen Einstellung, die objek-
HV die sittliche Wertordnung verstößt un VO  —; einem richtig orientierten
Gewissen verworfen werden MUu Angewandt auf eıne andere Altersstufe des
Menschen würde eıne solche Verhaltensregel als äufßerst anti-human betrachtet
werden. uch eine bewulßlite Nachlässigkeit ıIn der reuung eINESs behinderten
Säuglings oder, Was SONS seinem Tod führt, würde eın Attentat nıcht ur auf
das äarztliche OS, sondern auch auf das unveräußerliche Grundrecht des L
ens bedeuten. Man kann nicht ach eleben ber das en eiınes Menschen
verfügen; as ware die nma{isung einer acC die nach Willkür ber en be-
stimmt. Die Medizin verliert hre ürde, S1e anstatt der Krankheit das Le-
ben ekämpft; ihr Eingreifen mMu die Krankheit, nıcht dasen 5C-
richtet SEe1IN. Nıe wird INa  — beanspruchen können, der Familie helfen wollen,
indem INan eINes ihrer Mitglieder beseitigt. Die Achtung, die Zuwendung, die
eıt und die ittel, welche die Betreuung der Behinderten, auch der ıIn den gel-
stigen Fähigkeiten schwer gestoörten, verlangt, sind der Preis, den eıne Gesell-
schaft bereitwillig zahlen mudß, W1 S1e wahrhaft ıuman bleiben.““
Das römische Dokument zıtiert wörtlich eine Erklärung der Vereıinten Nationen:
‚‚Behinderte en das ecC bei ihren Familien oder Pflegeeltern en  44
eıtere praktische Leitlinien werden dargelegt un erläutert: Dem affektiven Le-
ben der behinderten Personen mufs besondere Aufmerksamkeit geschenkt WEl -

den (8 Das behinderte ind un der Jugendliche en selbstverständlich eın
Anrecht auf Ausbildung. Diese wird ihnen, weiıt wıe möglıich, Urc den NOT-

malen chulbesuch oder auch 1e Sonderschulen gewährleistet, die der Art ih-
TeTr Behinderung entsprechen (9 Ein besonders schwieriger Augenblick 1 LO-
ben der behinderten Menschen ist der Übergang VO  x der Schule Zu  — Eingliede-
rUuNng ın die Gesellschaf oder ın das Berufsleben In diesem Zeitabschnitt edarftfes
eines esonderen Verständnisses un der Ermutigung Urc die verschiedenen
Instanzen der Gesellschaft 10) Natürlich besitzt der behinderte Mensch alle Z1VI-
len und polhitischen Rechte, die den übrigen Bürgern zustehen, un er mMu
grundsätzlich deren usübung efähigt werden 11) Der Behinderte MUu.
azu angehalten werden, sich nıcht damıt begnügen, blo{fs Kechtssubjekt ZUu

sSe1N, un sich daran gewöhnen, MUur rein passıv die orge un Solidarität der

Zu diesen Grundprinzipien zählt an erster Stelle, daß der Behinderte „ein im vol­
len Sinn menschliches Wesen ist mit den entsprechenden vorgegebenen unan­
tastbaren und unverletzlichen Rechten". Weiter wird betont, daß dem Behinder­
ten geholfen werden muß, ,,am gesellschaftlichen Leben in allen Dimensionen 
und auf allen Ebenen, die seinen Fähigkeiten entsprechen, teilzunehmen"; denn: 
„Der Wert einer Gesellschaft und Zivilisation bemißt sich nach dem Respekt, den 
diese den schwächsten ihrer Mitglieder bezeugt". In diesem Zusammenhang 
wendet sich das Dokument mit Nachdruck gegen jede Diskriminierung von sei­
ten der „Starken und Gesunden gegenüber den Schwachen und Kranken". 

Die „praktischen Leitlinien" greifen zuers t das Schicksal der Ungeborenen und 
Kleinkinder auf: ,,Der Stand der Wissenschaft und der Medizin macht es heute 
möglich, im Fötus Schäden festzustellen, die spätere Mißbildungen und Störun­
gen bewirken können. Sind diese für die heutige Medizin unheilbar, so sehen 
sich einige veranlaßt, die Beseitigung des Fötus vorzuschlagen und auch durch­
zuführen. 

Dieses Verhalten kommt aus einer p seudohumanistischen Einstellung, d ie objek­
tiv gegen die sittliche Wertordnung verstößt und von einem richtig orientierten 
Gewissen verworfen werden muß. Angewandt auf eine andere Altersstufe des 
Menschen würde eine solche Verhaltensregel als äußerst anti-human betrachtet 
werden . Auch eine bewußte Nachlässigkeit in der Betreuung eines behinderten 
Säuglings oder, was sonst zu seine m Tod führt, würde ein Attentat nicht nur auf 
das ärztliche Ethos, sondern auch auf das unveräußerliche Grundrecht des Le­
bens bedeuten. Man kann nicht nach Belieben über das Leben eines Menschen 
verfügen; das wäre die Anmaßung einer Macht, die nach Willkür über Leben be­
stimmt. Die Medizin verliert ihre Würde, wenn sie anstatt der Krankheit das Le­
ben bekämpft; ihr Eingreifen muß gegen die Krankheit, nicht gegen das Leben ge­
richtet sein. Nie wird man beanspruchen können, der Familie helfen zu wollen, 
indem man eines ihrer Mitglieder beseitigt. Die Achtung, die Zuwendung, die 
Zeit und die Mittel, welche die Betreuung der Behinderten, auch der in den gei­
stigen Fähigkeiten schwer gestörten, verlangt, sind der Preis, den eine Gesell­
schaft bereitwillig zahlen muß, will sie wahrhaft human bleiben." 

Das römische Dokument zitiert wörtlich eine Erklärung der Vereinten Nation en: 
,,Behinderte haben das Recht, bei ihren Familien oder Pflegeeltern zu leben." 
Weitere praktische Leitlinien werden dargelegt und erläutert: Dem affektiven Le­
ben der behinderten Persone n muß besondere Aufmerksamkeit geschenkt wer­
den (8). Das behinderte Kind und der Jugendliche haben selbstverständlich ein 
Anrecht auf Ausbildung. Diese wird ihnen, so weit wie möglich, durch den nor­
malen Schulbesuch oder auch durch Sonderschulen gewährleistet, die der Art ih­
rer Behinderun g entsprechen (9). Ein besonders schwieriger Augenblick im Le­
ben der behinderten Menschen ist der Übergang von der Schule z ur Eingliede­
rung in die Gesellschaft oder in das Berufsleben. In diesem Zeitabschnitt bedarf es 
eines besonderen Verständnisses und der Ermutigung durch die verschiedenen 
Instanzen der Gesellschaft (10). Natürlich besitzt der behinderte Mensch alJe zivi­
len und politischen Rechte, die den übrigen Bürgern zustehen, und er muß 
grundsätzlich zu deren Ausübung befähigt werden (11). Der Behinderte muß 
dazu angehalten werden, sich nicht damit zu begnügen, bloß Rechtssubjekt zu 
sein, und sich daran zu gewöhnen, nur rein passiv die Sorge und Solidarität der 
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anderen entgegenzunehmen; ihm mMu geholfen werden, auch jemand Z.,U

werden, der entsprechend seiner Möglichkeiten geben veEIIMaAaAS 12)
Zum Schlufßs nımmt das Dokument ezug auf die Predigt des Papstes Jän-
el 1981 ‚Würde UT eın geringer Teil des für den Rüstungswettlauf bestimmten
Budgets für dieses Ziel aufgewendet, ließen sich wichtige Erfolge erzielen und
das Schicksal zahlreicher leidender Menschen würde erleichtert.““ Der aps fOr-
ert arın VOT em die Katholiken auf, eın eispie gröfßter Hochherzigkeit
geben dem die ehinderten ıIn er Welt dem mütterlichen Schutz Mariens
anvertraut, wiederholt eTr hoffnungsvoll den unsch, ‚‚daf sich unter dem mut-
terlichen an Marıiens die Erfahrungen menschlicher und christlicher Solidarität
ıIn einer Brüderlichkeit vervielfachen, die die chwachen und Starken auf
dem gemeiınsamen Weg der göttlichen erufung der MenSsSC  chen Person VOeI-

binde
(Aus dem Vatikan, Maäaärz 1981; ‚„‚L’Osservatore Romano”, Wochenausgabe
In deutscher Sprache VO März

Jubiläum des Konzıls UOoN Konstantinopel und des Konziıls UJoN Ephesus
Für das Pfingstfest 1981 hat Johannes Paul I1 ın Rom grofße Konzilsgedenkfeiern
angekündigt. In einem ‚an den Episkopat der katholischen Kirche“ gerichteten
Schreiben sagt ‚„‚Liebeer1m Bischofsamt! Euch diesen Brief R schreiben,
der sowochl eine theologische Besinnung se1in ll als auch eine pastorale ınla-
dung AUSs der 1efe des Herzens, drängt mich VOTI em die 1600-Jahr-Feier des

Konzils VO  . Konstantinopel, das 1mM Jahr 381 stattgefunden hat Es WaTl

nach em VO  — Nizäa das (ikumenische Konzil der Kirche Ihm verdanken WIT
das redOo, das ın der Liturgle seinen beständigen Platz hat kın besonderes Erbe
dieses Konzils ist die Teber den Geist, die ın der lateinischen Liıturgle mıiıt
den Worten ausgesagt wird: ‚Credo iın 5Spirıtum Sanctum, Dominum et vivifican-
tem quı C Patre et 1110 simul adoratur et conglorificatur, quı Ocutus est

pPer prophetas.‘
[iese VO vielen Generationen 1Tre wiederholten Worte sollen deshalb ın
diesem Jahr für unNnseTieN Glauben und uUuNseTeE römmigkeit VO besonderer Be-
deutung sSe1IN. Sie sollen uns auch die tiefen an 111e  pJ Bewulßlstsein bringen,
welche die Kirche unseTeT Zeıt, die nunmehr dem Jahrtausend ihres Lebens

S0 ist dasentgegengeht, mıit der Kirche des Jahrhunderts verbinden
Konzil VO Konstantinopel auch heute och USdTrTuC des einen gemeıln-

Sarmnen aubens der Kirche un der gSaNZEN hristenhei S0 mussen WIT ın
diesem Jahr 1981 dem Geist in besonderer Weise dafür danken, da{fs CT inmıt-
ten der vielfältigen Schwankungen menschlichen Denkens die Kıirche efähigt
hat, ihren Glauben gewl ın einer der jeweiligen Epoche eigenen Ausdrucks-
welse ın vollem inklang mit der ‚ganzen ahrheit“‘ USdarucCc N T1IN-
gen
Dazu ‚‚muß ich och eın welteres bedeutungsvolles Ereigni1s erwähnen, welches
as Jahr 1981 betrifft ın diesem Jahr begehen WIT auch die 1550-Jahr-Feier des
Konzils VO Ephesus, das 431 stattfand. Dieses edenken steht gleichsam 1Im
Schatten des vorhergehenden Konzils; CS hat aber auch seinerseılts eıne beson-
ere Bedeutung für uUNnseTIell Gilauben Im Glaubensbekenntnis selbst SPIC-
chen WITr ja die Worte des Konzils iıncarnatu est de opiriıtu Sancto Marıa
Virgine et OMO factus est Das Konzil VO  - Ephesus hatte darum eine VOrwIı1e-

anderen entgegenzunehmen; ... ihm muß geholfen werden, auch jemand zu 
werden, der entsprechend seiner Möglichkeiten zu geben vermag (12) . 
Zum Schluß nimmt das Dokument Bezug auf die Predigt des Papstes am 1. Jän­
ner 1981:,, Würde nur ein geringer Teil des für den Rüstungswettlauf bestimmten 
Budgets für dieses Ziel aufgewendet, so ließen sich wichtige Erfolge erzielen und 
das Schicksal zahlreicher leidender Menschen würde erleichtert." Der Papst for­
dert darin vor allem die Katholiken auf, ein Beispiel größter Hochherzigkeit zu 
geben. Indem er die Behinderten in aller Welt dem mütterlichen Schutz Mariens 
anvertraut, wiederholt er hoffnungsvoll den Wunsch, ,,daß sich unter dem müt­
terlichen Blick Mariens die Erfahrungen menschlicher und christlicher Solidarität 
in einer neuen Brüderlichkeit vervielfachen, die die Schwachen und Starken auf 
dem gemeinsamen Weg der göttlichen Berufung der menschlichen Person ver­
bindet". 
(Aus dem Vatikan, am 4. März 1981; ,,L'Osservatore Romano'', Wochenausgabe 
in deutscher Sprache vom 20. März 1981.) 

Jubiläum des 1. Konzils von Konstantinopel und des Konzils von Ephesus 

Für das Pfingstfest 1981 hat Johannes Paul II. in Rom große Konzilsgedenkfeiern 
angekündigt. ·In einem „an den Episkopat der katholischen Kirche" gerichteten 
Schreiben sagt er: ,,Liebe Brüder im Bischofsamt! Euch diesen Brief zu schreiben, 
der sowohl eine theologische Besinnung sein will als auch eine pastorale Einla­
dung aus der Tiefe des Herzens, drängt mich vor allem die 1600-Jahr-Feier des 
I. Konzils von Konstantinopel, das im Jahr 381 s tattgefunden hat. Es war ... 
nach dem von Nizäa das 2. Okumenische Konzil der Kirche. Ihm verdanken w ir 
das Credo, das in der Liturgie seinen beständigen Platz hat. Ein besonderes Erbe 
dieses Konzils ist die Lehre über den HI. Geist, die in der lateinischen Liturgie mit 
den Worten ausgesagt wird: ,Credo in Spiritum Sanctum, Dominum et vivifican­
tem ... , qui cum Patre et Filio simul adoratur e t conglorificatur, qui locutus est 
per prophetas.' 
Diese von so vielen Generationen im Credo wiederholten Worte sollen deshalb in 
diesem Jahr für unseren Glauben und unsere Frömmigkeit von besonderer Be­
deutung sein. Sie sollen uns auch die tiefen Bande neu zum Bewußtsein bringen, 
welche die Kirche unserer Zeit, die nunmehr dem 3. Jahrtausend ihres Lebens 
entgegengeht, mit der Kirche des 4. Jahrhunderts verbinden ... So ist das 
I. Konzil von Konstantinopel . .. a uch heute noch Ausdruck des einen gemein­
samen Glaubens der Kirche und der ganzen Christenheit ... So müssen w ir in 
diesem Jahr 1981 dem HI. Geist in besonderer Weise dafür danken, daß er inmit­
ten der vielfältigen Schwankungen menschlichen Denkens die Kirche befähigt 
hat, ihren Glauben - gewiß in einer der jeweiligen Epoche eigenen Ausdrucks­
weise - in vollem Einklang mit der ,ganzen Wahrheit' zum Ausdruck zu brin­
gen." 
Dazu „muß ich noch ein weiteres bedeutungsvolles Ereignis erwähnen, welches 
das Jahr 1981 betrifft: in diesem Jahr begehen wir auch die 1550-Jahr-Feier des 
Konzils von Ephesus, das 431 s tattfand. Dieses Gedenken steht g leichsam im 
Schatte n des vorhergehenden Konzils; es hat aber auch seinerseits eine beson­
dere Bedeutung für unseren Glauben . . . Im Glaubensbekenntnis selbst spre­
chen wir ja die Worte des Konzils: ,Et incarnatus est de Spiritu Sancto ex Maria 
Virgin e et homo factus est.' Das Konzil von Ephesus hatte darum eine vorwie-
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gend cChristologische eutung, indem 5 die Zzwel Naturen in Jesus Christus, die
göttliche und die menschliche, definierte, die authentische Glaubenslehre der
Kirche BCeNAUECT fassen, die bereits Urc das Konzil VON Nızäa 325 ftormuliert
worden WAar, aber Urc die Verbreitung unterschiedlicher Ausdeutungen 11
Gefahr geraten WarTr In gleich Verbindung stand eine aubens-
wahrheit, welche die Jungfrau Marıa betraf: S1E ist berufen worden ZUrT einz1igartı-
gen un einmaligen ur  el Multter Gottes, ‚Theotokos’ se1n, wı1ıe mit er
arheı VOT em ın den Briefen des Hl yrı an Nestorios SOWIE VOoO der hervor-
ragenden Formula uUun10nN1Ss AaUuUS dem Jahr 433 dargelegt worden ist Diese bei-
den ubiläen werden, Wenn auch AaUuUs verschiedenem Grunde n einem
obpreis auf den Geist Es ist deswegen meın unsch, dafs diese reig-
nısse In ihrem inneren ekklesiologischen Zusammenhang gefeiert werden
Diese gewichtigen Themen un das Zusammentreffen bedeutungsvoller Um-
stände egen nahe, 1n diesem zweitachen Jubiläumsjahr der Feier des Pfingst-
festes eın esonderes Gewicht geben.
50 ade 1C für diesen Tag alle Bischofskonferenzen der katholischen Kırche un
die Patriarchate und etropolien der katholischen orientalischen Kirchen In eıner
VON ihnen bestimmten Vertretung ach Kom ein, damit WIT miteinander jenes
Erbe MEeu lebendig werden lassen, das WITr aAaUus dem Pfingstsaal ın der Tra des
HI Geistes empfangen en der Geist ist CS Ja, welcher der Kirche 1 Au-
genblic ihrer Geburt den Weg en Nationen gezeligt hat, en Völkern
und Sprachen und Z.UI11 Herzen er Menschen.
Der Vormittag dieses ages soll uns 1ın der Petersbasıilika VO Vatikan Z.UuSa111-
menführen. Dort wollen WIT die 1600-Jahr-Feier des Konzils VO  ; Konstantino-
pel Zu nla nehmen, un auUus SANZEIM Herzen Te „n 5Spiritum anc-
tum sıngen Wiıe die Apostel 1Im Pfingstsaal, WI1ıe die Väter jenes Konzils
wird unl erjenige miteinander verbinden, der Urc die Ta des Evangeliums
die Kirche allezeit sich verjJungen äfst un S1E immertfort erneuetr In einem

Teil der edenkteıer wollen WITr uns spaten Nachmittag dieses ages ın der
asılıka Santa Marla agglore versammeln, der morgendliche Teil Urc die
nhalte erganzt werden soll, die die 1550-Jahr-Feier des Konzils VO  — Ephesus

Überlegung darbietet. Das legt 115 auch der besondere Umstand nahe, da{fs
Pfingsten ın diesem Jahr gleichfalls auf den Juni] wıe 1MmM re 431, un dafs

jenem Feiertag bereits die ersten Gruppen Vo Bischöfen In Ephesus ein-
zutreffen begannen
Als die Jünger Pfingsttag USamıme mit Marıla, der Multter Jesu, 1
vereınt wuchs ın ihnen die Überzeugung, dafs S1E diesen Auftrag (in die

Welt hinauszugehen un das Evangelium en Geschöpfen verkünden)
urchführen können ın der Tra des Geistes, der ach der Vorhersage des
Herrn auf S1e herabgekommen WarTr An diesem gleichen elertag wollen WITr, ihre
rben, UunNns 1mM selben Akt des aubens un des Gebetes zusammenschliefßen.‘“
‚‚Gegeben A Kom, bei an Peter, z000! 25 März 1981, dem est der erKundı-
SUNg des Herrn, 1Im dritten Jahr melnes Pontifikates.‘
(‚„‚L’Osservatore Romano’”’, Nr {9; VO April 1981 Wochenausgabe ın eut-
scher 5Sprache VO 10 April

gend christologische Bedeutung, indem es die zwei Naturen in Jesus Christus, die 
göttliche und die menschliche, definierte, um die authentische Glaubenslehre der 
Kirche genauer zu fassen, die bereits durch das Konzil von Nizäa 325 formuliert 
worden war, aber durch die Verbreitung unterschiedlicher Ausdeutungen ... in 
Gefahr geraten war ... In gleich enger Verbindung stand ... eine Glaubens­
wahrheit, welche die Jungfrau Maria betraf: sie ist berufen worden zur einzigarti­
gen und einmaligen Würde, Mutter Gottes, ,Theotokos' zu sein, w ie es mit aller 
Klarheit vor allem in den Briefen des hl. K yrill an Nestorios sowie von der hervor-
ragenden Formula unionis aus dem Jahr 433 dargelegt worden ist . .. Diese bei-
den Jubiläen werden, wenn auch aus verschiedenem Grunde ... , zu ein em 
Lobpreis auf den HI. Geist ... Es ist deswegen mein Wunsch, daß diese Ereig­
nisse in ihrem inneren ekklesiologischen Zusammenhang gefeiert werden ... 
Diese gewichtigen Themen und das Zusammentreffen so bedeutungsvoller Um­
stände legen es nahe, in diesem zweifachen Jubiläumsjahr der Feier des Pfingst­
festes ein besonderes Gewicht zu geben. 
So lade ich für diesen Tag alle Bischofskonferenzen der katholischen Kirche und 
die Patriarchate und Metropolien der katholischen orientalischen Kirchen in einer 
von ihnen bestimmten Vertretung nach Rom ein, damit wir miteinander jenes 
Erbe neu lebendig werden lassen, das wir aus dem Pfingstsaal in der Kraft des 
HI. Geistes empfangen haben: der HI. Geis t ist es ja, welcher der Kirche im Au­
genblick ihrer Geburt den Weg zu allen Nationen gezeigt hat, zu allen Völkern 
und Sprachen und zum Herzen aller Menschen. 
Der Vormittag dieses Tages soll uns in der Petersbasilika vom Vatikan zusam­
menführen. Dort wollen wir die 1600-Jahr -Feier des I. Konzils von Konstantino­
pel zum Anlaß nehmen, um aus ganzem Herzen unser Credo , in Spiritum Sanc­
tum' zu singen ... Wie die Apostel im Pfingstsaal, wie die Väter jenes Konzils 
wird uns derjenige miteinander verbinden, der durch die Kraft des Evangeliums 
die Kirche allezeit sich verjüngen läßt und sie immerfort erneuert ... In einem 
2. Teil der Gedenkfeier wollen wir uns am späten Nachmittag dieses Tages in der 
Basilika Santa Maria Maggiore versammeln, wo der morgendlich e Teil durch die 
Inhalte ergänzt werden soll, die die 1550-Jahr-Feier des Konzils von Ephesus un­
serer Überlegung darbietet. Das legt uns auch der besondere Umstand nahe, daß 
Pfingsten in diesem Jahr gleichfalls auf den 7. Juni fällt wie im Jahre 431, und daß 
an jenem Feiertag .. . bereits die ersten Gruppen von Bischöfen in Ephesus ein-
zutreffen begannen . . . 
Als die Jünger am Pfingsttag zusammen mit Maria, der Mutter Jesu, im Gebet 
vereint waren, w uchs in ihnen die Überzeugung, daß sie diesen Auftrag (in die 
ganze Welt hinauszugehen und das Evangelium allen Geschöpfen z u verkünden) 
durchführen können in der Kraft des Hl. Geistes, der nach der Vorhersage des 
Herrn auf sie herabgekommen war. An diesem gleichen Feiertag wollen w ir, ihre 
Erben, uns im selben Akt des Glaubens und des Gebetes zusammenschließen. " 
,,Gegeben zu Rom, bei Sankt Peter, am 25. März 1981, dem Fest der Verkündi­
gung des Herrn, im dritten Jahr meines Pontifikates." 
(,,L'Osservatore Roma no", Nr. 75, vom 1. April 1981: Wochenausgabe in deut­
scher Sprache vom 10. April 1981.) 
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